
 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden 
Geschäftsstelle 
Bolacker 9 
Postfach 217 
4564 Obergerlafingen 

 

 
 
 

 

VSEG-Jahresbericht 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nur gemeinsam sind wir stark! 
 



 Verband Solothurner Einwohnergemeinden Seite 2 

 Jahresbericht 2022 
  

 

 

Tel. 032 675 23 02 info@vseg.ch www.vseg.ch 

Jahresbericht 2022 

 

Editorial der Geschäftsführung 

Das VSEG-Geschäftsjahr 2022 stand 

ganz im Zeichen der Energie- und Ukrai-

nekriese sowie den geplanten Investitio-

nen für die neue Altersstrategie sowie 

den Aufbau der Plattform kiBon für die 

subjektfinanzierte familienexterne Kin-

derbetreung. Neben diesen wichtigen 

und gewichtigen Geschäften beschäf-

tigte sich der VSEG mit weiteren zentra-

len Geschäften für unsere Gemeinde-

Landschaft wie bspw. die Steuer-Initia-

tive „Jetz si mir draa“, die Einführung ei-

ner neuen Sozialpräsidienkonferenz, das 

AKSO-Debakel, das neue Sozialhilfe-Re-

porting usw. usw. Bei der Energie- und 

Ukraine-Kriese setzte der Regierungsrat 

je einen Sonderstab zur Analyse und Be-

wältigung der Krisen ein. Beide Krisen-

Teile werden die Gemeinden nachhaltig 

belasten. 

Der VSEG hat mit seinem Engagement die 
politische Landschaft im Kanton Solothurn 
in zentralen Punkten wiederum massge-
bend mitgeprägt. Der VSEG setzte sich mit 
seinem Engagement auf allen Stufen (Re-
gierungsrat, Kantonsrat) massgebend dafür 
ein, dass die Solothurnischen Gemeinden 
mit dem sich verändernden Umfeld und den 
zum Teil übertragenen Neulasten nicht wei-
ter stärker zusätzlich belastet werden, son-
dern mit gezielten Reform- und Entlas-
tungsprojekten der Gestaltungsspielraum 
für die Gemeinden beibehalten oder weiter 
erhöht werden kann. Wir sind überzeugt, 
dass die hohe Qualität der öffentlichen 

Dienstleistungen für unsere Einwohnerin-
nen und Einwohner primär auf der kommu-
nalen Stufe erbracht werden und so die 
Weiterentwicklung des Kantons Solothurn 
mit seinen 107 Gemeinden (Stand Ende 
2022) in seiner Gesamtheit zielgerichtet 
fortgeführt werden kann. 

Nur gemeinsam sind wir stark! 

Der VSEG sieht sich nach wie vor bei vie-
len Reformprojekten jeweils damit konfron-
tiert, dass sich die sehr unterschiedlichen 
Regionsstrukturen im Kanton Solothurn und 
die damit verbundenen unterschiedlichsten 
Gemeindeinteressen (Kleinstgemeinden, 
Städte, finanzstarke und finanzschwache 
Gemeinden) in den individuellen Bedürfnis-
sen der Gemeinden widerspiegeln. Spricht 
sich eine Mehrheit der Gemeinden für eine 
Lösung aus, dann kann mit Sicherheit da-
von ausgegangen werden, dass sich eine 
Anzahl von Gemeinden mit den Reform-
bemühungen schwertut. Nichtsdestotrotz 
sind wir der Meinung, dass gerade mit dem 
Finanz- und Lastenausgleich – mit welchem 
übrigens anhand der ausgewiesenen Jah-
resrechnungsabschlüsse der Gemeinden 
auch im Jahr 2022 die notwendigen Aus-
gleichsgrundlagen geschaffen sind – die 
Strukturschwächen und –stärken der Ge-
meinden sehr gut ausgeglichen werden 
können. FAZIT: Mit den im Jahr 2022 neu 
aufgegleisten, notwendigen Reformprojek-
ten – gerade im Sozial-, Alters- und Ge-
sundheitsbereich – können einerseits eine 
erhöhte Kosten-/Leistungstransparenz so-
wie zum Teil veraltete Strukturvorgaben 
weiter korrigiert werden. Die hochgesteck-
ten Ziele können wir aber nur dann 
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erreichen, wenn die Gemeinden einerseits 
über die Zielsetzungen sehr gut informiert 
sind und andererseits dem VSEG die not-
wendige Unterstützung möglichst sämtli-
cher Gemeinden zugesichert wird. Denn 

nur mit einer gemeinsamen Haltung sind 

die Gemeinden im Zuge der politischen 

Prozessentwicklung stark genug, sich in 

ihrem Interesse erfolgreich durchsetzen 

zu können. 

Die VSEG-Geschäftsführungsphiloso-

phie (Lead / Bestimmung / Mitbestim-

mung) 

Wie in den letzten Jahren bereits dargestellt 
wurde, kommt die intensive Geschäftsfüh-
rungstätigkeit mit einer starken Einfluss-
nahme in der Projektvorbereitung immer 
stärker zum Tragen. Der VSEG hat sich in 
den vergangenen Jahren vom eigentlichen 
Vernehmlassungsorgan zur geschäfts- und 
projektführenden Organisation entwickelt. 
Mit dem auch im Jahr 2022 weitergeführten 
starken Engagement der Geschäftsstelle 
konnten die Zielsetzungen bei zentralen 
Reformgeschäften massgebend bestimmt 
oder zumindest mitbestimmt werden.  

Informationskonzept 

Das in den vergangenen Jahren ausge-
baute Informationswesen zu Gunsten der 
Gemeinden konnte im laufenden Ge-
schäftsjahr weitergeführt werden. Es ist uns 
ein zentrales Anliegen, dass die Gemein-
den zeitnah und direkt von uns informiert 
werden. Sei dies nun die politischen Behör-
den oder aber auch die Gemeindeverwal-
tungen selber. Neben den vielen 

Informationen für die Behörden und die 
Verwaltung wurden zudem auch die Kan-
tonsräte mit dem jeweiligen VSEG-Stand-
punkt über die Haltung der Gemeinden zu 
den traktandierten Kantonsratsgeschäften 
informiert und mit Abstimmungsempfehlun-
gen bedient. 

Die verbandseigene Homepage ermöglicht 
es der Geschäftsstelle, einerseits eine ak-
tive Informationsplattform zu betreiben und 
andererseits die Bewirtschaftung der 
VSEG-Strukturen effizient zu führen. Mit 
dem gemeinsamen Weg zwischen VSEG 
und VGSo wird auch signalisiert, dass man 
auf der politischen und verwaltungstechni-
schen Ebene sehr gut zusammenarbeitet. 
Die Website (www.vseg.ch) ist für Sie heute 
ein wertvolles Informationsinstrument! Es 
hat sich auch weiter bestätigt, dass die 
VSEG-Stellenplattform rege benutzt wird. 
Den Gemeinden steht diese Plattform kos-
tenlos zur Verfügung. 

Der VSEG-Vorstand sieht sich dank dem 
grossen Engagement aller beteiligten in sei-
ner Rolle bestärkt. Er möchte die aktuelle 
Philosophie sowie das grosse Engagement 
auch in Zukunft in dieser Qualität umset-
zen. Aus diesen Gründen sowie aufgrund 
von anstehenden weitreichenden Grund-
satzfragen im Sozial-, Alters- und Bildungs-
bereich sowie auch in der Aufgabenent-
flechtung ist der starke gemeinsame Wille 
der Gemeinden unabdingbar. 

Wo sich der VSEG aktiv engagiert! 

Neben dem Vorstand sind die VSEG-Ver-
treter in verschiedensten Fachkommissio-
nen und Arbeitsgruppen tätig. Der VSEG ist 
in rund 80 kantonalen und regionalen 
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Institutionen, Kommissionen/Arbeitsgrup-
pen sowie Fachverbänden aktiv. Die auf 
der Homepage www.vseg.ch aufgeschalte-
ten Mandatsvertretungen bestätigen dieses 
eindrückliche Engagement der VSEG-Ver-
treter. Wichtig dabei ist, dass alle Vertreter 
gut informiert sind, damit sie die Interessen 
der Einwohnergemeinden aktiv in die lau-
fenden Projektarbeiten und in die Verband-
stätigkeiten einbringen können. 

Das stetig ansteigende Engagement der 
VSEG-Geschäftsstelle hat sich auch im Be-
richtsjahr 2022 nochmals sehr stark in den 
Bereichen Erstberatung der Gemeinden, 
Auskunftstelle und Vermittlerrolle zwischen 
Gemeinden und Kanton, Kanton und Ge-
meinden sowie Zweckverbänden weiterent-
wickelt. Mit diesem erhöhten Dienstleis-
tungsangebot konnten sehr viele Fragen 
ohne Streitigkeiten geklärt und Erneue-
rungsprozesse vereinfacht werden. 

Aktive Mitsteuerung und Mitbestimmung 

der Gemeinden 

Wie bereits im Berichtsjahr 2021 festgestellt 
wurde und sich nun auch wieder im Jahr 
2022 bestätigt hat, sind nach wie vor in eini-
gen Aufgabenbereichen (Soziales, Alter, 
Bau/Planung, Bildung, Gesundheit) zum 
Teil immer noch nicht vollständig geklärte 
Verantwortlichkeiten zwischen Kanton und 
Gemeinden vorhanden und bilden so eine 
schwierige und nach wie vor kostentrei-
bende Situation für beide Seiten. Diesem 
Punkt haben wir auch im Geschäftsjahr 
2022 ein besonderes Augenmerk gewid-
met. Dies mit der klaren Zielsetzung, eine 
echte Aufgabentrennung zwischen Kanton 
und Gemeinden weiter vorwärts zu treiben. 

Dies immer unter dem Aspekt, wer zahlt, 
der befiehlt und wer befiehlt, der zahlt auch! 

Mit der intensiven Informationstätigkeit ge-
genüber den VSEG-Vertretern, den Gemein-
den und den Parlamentariern konnten aus 
unserer Sicht einerseits die Leistungstrans-
parenz und die damit verbundene Leistungs-
qualität weiter erhöht und andererseits die 
Leistungsansprüche und die Zielsetzungen 
des VSEG bzw. der Gemeinden bekannt ge-
macht werden. Wir arbeiteten sehr stark da-
rauf hin, dass der Gesetzgeber die Gesetze 
so vorbereitet, dass klar wird, wer zukünftige 
Lasten trägt und wer für die Leistungsqualität 
verantwortlich sein wird. 

Für die Gemeinden und den VSEG bedeutet 
dies, dass man sich in Zukunft auch weiter-
hin auf diesem Leistungsniveau zu engagie-
ren hat. Gerade in den kostentreibenden Be-
reichen wie Soziales, Alter, Gesundheit und 
Bildung ist es wichtig, dass jede Gemeinde 
selbst – auch in regionalisierten und professi-
onalisierten Strukturen – ihre Verantwortung 
wahrnimmt und auch ausübt. Gerade in den 
vielen Sozialreformprojekten, welche in den 
vergangenen Jahren vorbereitet und nun im 
Geschäftsjahr 2022 umgesetzt wurden, hat 
sich gezeigt, dass die Führungsrolle des 
VSEG-Vorstands und die Beharrlichkeit des 
VSEG-Geschäftsführers den gewünschten 
Erfolg beigeführt haben. Dieser Erfolg ist mit 
Sicherheit auch auf die sehr gute, intensi-
vierte Zusammenarbeit mit den operativen 
Fachverbänden bzw. –institutionen wie der 
Sozialpräsidienkonferenz sowie der Soziallei-
terkonferenz (SOSOZ), dem Schulleiterver-
band und der Gemeinschaft Solothurnischer 
Altersheime GSA und dem Kantonalen Spi-
texverband zurückzuführen. 
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Ukraine-Krise und ihre Aus- 
wirkungen 

 
Im Februar 2022 trat DAS ein, was nie-
mand mehr für möglich gehalten hat. Russ-
land hat die Ukraine und somit auch Europa 
angegriffen. Dieser Angriffskrieg in dieser 
Dimension hat dazu geführt, dass in den 
ersten Monaten der Kriegswirren zehntau-
sende Ukrainerinnen und Ukrainer geflüch-
tet sind. Im Jahr 2022 sind rund 70‘000 Uk-
rainer in die Schweiz geflüchtet. Der Bund 
hat sehr schnell reagiert und für diese 
Leute den Schutzstatus S aktiviert. Dieser 
Schutzstatus ermöglichte es den Ukrainer 
sehr schnell in der Schweiz Fuss fassen 
und einer Arbeit nachgehen zu können. 
Ebenso wurde es den Ukrainern ermöglicht 
im Zuge einer landesweiten Solidaritätsak-
tion (Privataufnahmen) direkt bei Schweize-
rischen Familien zu wohnen. Diese neue 
Form des Asylwesens hat die Strukturen – 
vor allem bei den Gemeinden – stark belas-
tet. Mussten doch meistens innert Tagen 
die notwendigen Meldeformalitäten und die 
Beschulung der eingereisten Kinder organi-
siert werden. Die Sozialregionen, die Schu-
len und auch die Gemeinden kamen an den 
Anschlag. Es hat sich aber klar gezeigt, 
dass das Solothurnische Sozial- und Bil-
dungssystem genug stabil ist, damit solche 
aussergewöhnlichen Situationen bewältigt 
werden können. 
 
Dennoch muss nach rund einem Jahr fest-
gehalten werden, dass das System an 
seine Grenzen gelangt ist. Sei dies nun im 
Bereich der Unterbringungsmöglichkeiten 
oder auch in der Beschulung der ukraini-
schen Kindern. Der VSEG setzt sich stark 

dafür ein, dass diese Zusatzbelastungen im 
Sozial- und Bildungsbereich entsprechend 
auch finanziell von Seiten des Kantons und 
des Bundes gewürdigt werden. Verschie-
dene Kosten-Entlastungsmassnahmen im 
Unterbringungsbereich konnten bereits rea-
lisiert werden. Im Bereich der zusätzlichen 
Integrationsaufwendungen im Bildungsbe-
reich ist man nach wie vor daran, den Kan-
ton stärker in die Verantwortung zu neh-
men. Dies darum, da der Kanton die vom 
Bund zur Verfügung gestellten Asylpau-
schalen erhält und auch bewirtschaftet. Der 

VSEG verlangt hier eine weitere Integra-

tionsabgeltung! 

Departement des Innern 

Die Zusammenarbeit zwischen dem VSEG 
und dem Departement des Innern, im Spe-
ziellen mit dem Amt für Gesundheit und So-
ziales, war im Berichtsjahr 2022 am inten-
sivsten. Es hat sich auch in diesem Jahr 
wiederum bestätigt, dass die enge Zusam-
menarbeit auf der operativen Führungsstufe 
(AGS – VSEG-Geschäftsführung) im Leis-
tungsfeld Soziales, Alter/Pflege unabding-
bar ist. Jede Aktivität des Kantons im So-
zial-, Alters- und Pflegebereich beeinflusst 
im Nachgang die kommunalen Strukturen. 
Aus diesen Gründen ist die gemeinsame 
Zielrichtung von zentralster Bedeutung. Der 
VSEG hat in verschiedensten Projekten im 
Sozial- und Gesundheitsbereich die Interes-
sen der Gemeinden nicht nur vertreten, 
sondern aktiv mitgestaltet oder sogar 
selbstbestimmt. Der VSEG vertritt hier klar 
die Meinung, dass die bereits realisierten 
und auch die noch folgenden 
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Reformbemühungen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich und auch die erfolgreiche 
Mitwirkung der Sozialregionen die verant-
wortlichen Gründe sind, dass die Kosten-
entwicklung im Sozialhilfebereich auf der 
Aufwandseite stabilisiert werden konnte. 
Die aktuelle arbeitsmarktliche sehr günstige 
Wirtschaftslage und der vorherrschende 
Fachkräftemangel führt dazu, dass sehr 
viele bisherige Sozialhilfebezüger relativ 
einfach in den Arbeitsmarkt zurückkehren 
können. Im anderen Bereich der Sozialregi-
onen – nämlich im Kindes- und Erwachse-
nenschutzbereich – muss leider eine ge-
genteilige Entwicklung festgestellt werden. 
Die KES-Fälle und vor allem die Kindes-
schutzmassnahmen – nehmen sehr stark 
zu. Eine immer stärkere Zunahme der psy-
chisch erkrankten Kinder führt dazu, dass 
immer mehr Kindesschutzmassnahmen 
eingeleitet werden müssen. Ob dies Nach-
wehen der Corona-Pandemie oder auf die 
allgemeinen Veränderungen in unserer Ge-
sellschaft zurückzuführen sind, muss sich 
erst noch erhärten. 

Die neue Sozialpräsidienkonferenz als 

wichtiges politisches Führungsgremium 

Wie bereits in den Vorjahren angekündigt, 
soll neben der Sozialleiterkonferenz (SO-
SOZ) ebenfalls eine Sozialpräsidienkonfe-
renz (13 Präsidien der Sozialregionen) ein-
gesetzt werden. Dies konnte nun im Jahr 
2022 definitiv umgesetzt werden. Die Sozi-
alpräsidienkonferenz ist ein für den VSEG 
vorberatendes politisches Gremium. Der 
VSEG erhofft sich mit diesem neuen Gre-
mium, dass die 13 Sozialregionen enger an 
die Politik angebunden und vor allem 

natürlich die notwendigen Reformbemühun-
gen harmonisiert und flächendeckend im 
Kanton umgesetzt werden können. Es 
muss immer wieder festgestellt werden, 
dass einige Sozialregionen sehr autonom 
geführt und gestaltet sind. 

 
 

Projekt: Neues Sozialhilfe-Reporting 

Seit über fünf Jahren ist der VSEG zusam-
men mit dem Kanton daran, ein entspre-
chendes Sozialhilfe-Reporting zu entwi-
ckeln. Leider verunmöglichten fehlende 
Ressourcen im Amt für Soziales, parallel-
laufende Reformen beim Bundesamt für 
Statistik sowie auch it-technische Problem-
stellungen in den bestehenden Softwaren 
ein früheres Umsetzen einer aussagekräfiti-
gen Sozialhilfestatistik. Dennoch konnten 
nun nach einer langen Projektzeit die Ziele 
des VSEG nach einem aussagekräftigen 
Sozialhilfe-Reporting in Kraft gesetzt wer-
den. Das neue kantonale Sozialhilfe-Repor-
ting für die Bereiche Sozialhilfe, Asylwesen 
und Flüchtlingsbereich zeigt im Querver-
gleich mit den 13 Sozialregionen einerseits 
erstmalig ein sehr interessantes Vergleichs-
bild und andererseits die sehr unterschiedli-
chen Belastungsbereiche in den Sozialregi-
onen. Dieses neue Sozialhilfe-Reporting 
wird nun alljährlich aktualisiert und den poli-
tischen Gremien (Gemeinden/Kanton) zur 
Verfügung gestellt. Man erhofft sich daraus, 
dass die Gemeinden mit ihren Sozialregio-
nen und natürlich auch der Kanton, die er-
arbeiteten Kennzahlen interpretiert und die 
notwendigen Reformmassnahmen einleitet. 
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Projekt: IIZ/IIM – Durchgehende Fallfüh-

rungen, Kurz-Assessments, Cockpit 

Dieses Projekt wurde im Zuge der neuen 
bundesrechtlichen Bestimmungen zur Inter-
institutionellen Zusammenarbeit (IIZ) im 
Jahr 2018 neu aufgegleist. Daraufhin hat 
der Kanton – auch im Zuge der Kantonalen 
Integrationsprogramme – beschlossen, ein 
integrales Integrationsmodell (IIM) zu er-
stellen. Dieses sieht einerseits vor, dass die 
bestehenden Strukturen in der Integrations-
politik vereinfacht und effizienter dargestellt 
werden können. Dies mit dem Hauptziel, 
dass die ausländische bzw. einreisende Be-
völkerung möglichst rasch und vor allem 
qualitativ gut integriert werden kann. Der 
Kanton hat daraufhin eine umfassende Pro-
jektorganisation mit Vertretern des Kantons, 
der Gemeinden, der Wirtschaft und der Bil-
dung eingesetzt. Diese Stakeholder sollen 
in verschiedenen Teilprojekte wie Durchge-
hende Fallführung, Cockpit, Kurz-/Praxisas-
sessment etc. die notwendigen Strukturen 
und Instrumente schaffen, damit die ver-
schiedenen Partner in der Integrationspoli-
tik in Zukunft effizienter arbeiten können 
und vor allem die gemeinsamen Ziele aufei-
nander abgestimmt sind. Die IIZ-/IIM-Gre-
mien haben im Zuge der Entwicklungsar-
beiten dann beschlossen, dass nicht nur die 
Integrationspersonen, sondern auch die 
schweizerischen Sozialhilfebeziehenden in 
die Projektzielsetzungen aufzunehmen 
sind. Somit wurde ein umfassendes neues 
Reformprojekt im Sozialhilfebereich gestar-
tet, welches den VSEG und seine Vertreter 
während dem Berichtsjahr sehr stark be-
schäftigt haben. Es wurden die Grundlagen 
für verschiedene Pilotprojekte erarbeitet, 
die dann im Jahr 2023 gestartet werden. 

Die Hoffnung besteht, dass die heute zum 
Teil sehr komplexen und aufwändigen 
Strukturen in der Integrationspolitik verein-
facht und auch effizienter gestaltet werden 
können. Es wird jedoch in den kommenden 
Jahren eine grosse Herausforderung sein 
und bleiben, diese Projekte wirkungsvoll 
umsetzen zu können. 

 
Projekt: Frühe Sprachförderung 
 

Das definierte Modell der frühen Sprachför-
derung sieht ein Angebotsobligatorium 
ohne Besuchsobligatorium vor. Ziel ist, mit 
einer kantonsweiten Förderung des Sprach-
erwerbes die Sprachkompetenzen von Kin-
dern, die eineinhalb Jahre vor Kindergar-
teneintritt stehen und über geringe oder 
keine Deutschkenntnisse verfügen, aufzu-
bauen und zu stärken. Der Aufbau in den 
Einwohnergemeinden soll mit einem finan-
ziellen Unterstützungsbeitrag assistiert wer-
den. In Zusammenarbeit mit Vertretungen 
der Einwohnergemeinden aus der Begleit-
gruppe hat das AGS ein Modell für eine 
Einführungspauschale «Frühe Sprachförde-
rung» erarbeitet. Die Einführung der frühen 
Sprachförderung ist Bestandteil des Kanto-
nalen Integrationsprogramms 2022-2023 
(KIP 2bis), das vom Staatssekretariat für 
Migration SEM mitfinanziert wird. 
 

Finanzierungsmodell Einführungspau-

schale 

Die Einführungspauschale ist für den zeit-
lich definierten Rahmen der zweijährigen 
Aufbauphase vorgesehen und unterstützt 
die Gemeinden bei der Einführung der 
neuen Aufgabe auf kommunaler Ebene in 
den Jahren 2022 bis 2024. Die Pauschale 
kann eingesetzt werden, um die 
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organisatorischen und strategischen Vo-
raussetzungen zu schaffen – etwa im Rah-
men einer Strategieentwicklung. Sie kann 
aber auch eingesetzt werden, um beste-
hende Betreuungsangebote anzupassen 
oder zu stärken – beispielsweise über die 
Finanzierung von Weiterbildungen im Be-
reich Sprachförderung. Weiter ist eine ver-
bindliche Zusage notwendig, dass die Ge-
meinde die Voraussetzungen schafft, um 
die frühe Sprachförderung einzuführen. 
 

Der VSEG wie auch die Gemeinden erach-
ten die Einführung der frühen Sprachförde-
rung als eines der wichtigsten Projekte in 
der Integrationspolitik. Der VSEG will je-
doch klar kein Besuchsobligatorium, da 
dies einerseits die Erkenntnisse aus den Pi-
lotgemeinden waren und andererseits die 
freiwillige Pflicht mit den Integrationsverein-
barungen durchgesetzt werden können. Es 
wird nun im Jahr 2023 darum gehen, die 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu 
erarbeiten und durch den Kantonsrat ge-
nehmigen zu lassen. Im Bereich der Finan-
zierungsmodalitäten ist man im VSEG klar 
der Meinung, obwohl es sich hier um eine 
kommunale Aufgabe handelt, dass dies aus 
einer gesamtgesellschaftspolitischen Sicht 
betrachtet werden muss und somit die Fi-
nanzierung auch tripartit (Bund, Kanton, 
Gemeinden) geregelt werden muss. 

Die neue kiBon-Plattform – Lösung zur 

Einführung der subjektfinanzierten fami-

lienexternen Kinderbetreuung 

Bereits im Jahr 2021 hat der VSEG die 
Weichen für eine Neulösung zur Einführung 
der subjektfinanzierten familienexternen 
Kinderbetreuung gestellt. Der Grundsatz-
entscheid zur Einführung einer digitalen 

Plattform wurde im Vorstand beschlossen 
und die Gemeinden wurden verschiedene 
Male informiert. Die neue kiBon-Plattform 
ist eine digitale Plattform, bei der sich die 
Kindertagesstätten oder auch Tagesfami-
lien, die Gemeinden und natürlich auch die 
Eltern registrieren können. Ziel ist, dass mit 
dieser Plattform ein vereinfachtes und mög-
lichst einheitliches Registrierungs- und Ab-
rechnungssystem für die subjektfinanzierte 
Kinderbetreuung betrieben werden kann. 
Der VSEG-Vorstand hat die Geschäftsstelle 
damit beauftragt, diese Plattform aufzu-
bauen und den Gemeinden den notwendi-
gen Support zu liefern, damit die subjektfi-
nanzierte Kinderbetreuung möglichst zeit-
nah umgesetzt werden kann. Es ist so, 
dass der Bund einerseits neue Beiträge an 
die subjektfinanzierten Lösungen in Aus-
sicht gestellt hat und andererseits beab-
sichtigt der Kanton zur definitiven Einfüh-
rung der subjektfinanzierten familienexter-
nen Kinderbetreuung ein entsprechendes 
Gesetz in Kraft zu setzen, welches die Ge-
meinden nach den Vorstellungen des Kan-
tons verpflichtet, Strukturen und finanzielle 
Entlastungssysteme einzuführen. Der 
VSEG hat in enger Zusammenarbeit mit der 
Stadt Solothurn die notwendigen reglemen-
tarischen Mustergrundlagen erarbeitet und 
den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Der 
erste Run der Gemeinden auf die neue 
Plattform war ernüchternd (sieben Gemein-
den). Im Gegenzug haben sich jedoch über 
50 Kindertagesstätten registriert und diese 
möchten nun möglichst rasch mit kiBon den 
Anmelde- und Abrechnungsprozess umset-
zen. Aktuell sind noch etwa zehn Gemein-
den daran, die reglementarischen Grundla-
gen zu erstellen bzw. genehmigen zu las-
sen.  
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Erste Entwürfe der neuen Gesetzgebung 

haben gezeigt, dass hier der Kanton – 

und nicht Sie als Gemeinde – die Rah-

menbedingungen für die familienexterne 

Kinderbetreuung festlegen will. KiBon 

ist die Antwort auf eine gemeindeeigene 

Lösung! Mit dem Erlass des gemeindeei-

genen Reglementes und der Registrie-

rung auf der KiBon-Plattform legen die 

Gemeinden den Grundstein für eine er-

folgreiche und kostenbewusste Lösung 

im Bereich der familienexternen Kinder-

betreuung. 

 

 

 

Gesundheit/Pflege: Neue Altersstrategie 

für die Solothurnischen Einwohnerge-

meinden 

Bereits seit einigen Jahren wird von der Po-
litik, den Leistungsanbietern (Altersheime, 
Spitex), den Gemeinden immer wieder be-
klagt, dass der Kanton Solothurn über keine 
eigentliche Altersstrategie verfügt. Der Kan-
ton hat in der Vergangenheit ein Ein-Kreis-
Modell als Versorgungsstrategie gewählt 
und die Gemeinden – welche es für not-
wendig erachteten – haben ein gemeindeei-
genes Altersleitbild entworfen. Diese beiden 
„Führungsinstrumente“ haben jedoch nichts 
mit einer übergeordneten Altersstrategie für 
die Solothurnischen Einwohnergemeinden 
zu tun. Aus diesen Gründen haben sich der 
VSEG und das Gesundheitsamt in einer Ar-
beitsgruppe zusammengeschlossen und 
das weitere Vorgehen für die zukünftige Al-
terspolitik festgelegt. Der Kanton hat den 

Auftrag, die bisherige Versorgungsplanung 
in ein neues Modell zu überführen und die 
Gemeinden mit der Übernahme des Leis-
tungsfeldes Alter/Pflege eine neue Strate-
gie zu entwerfen. Da diese beiden Projekte 
grundsätzlich eigene Projekte auf den bei-
den verschiedenen Staatsebenen sind, sich 
jedoch klar auch bedingen, hat man be-
schlossen, die Projekte parallel laufen zu 
lassen und mit einer gemeinsamen Projekt-
leitung zu versehen. Der Regierungsrat wie 
der VSEG-Vorstand haben die notwendigen 
Projektkredite bewilligt und den Auftrag der 
Fa. Ecoplan vergeben. Während dem Be-
richtsjahr hat nun die eingesetzte Arbeits-
gruppe mit Vertretern aus dem Kanton, 
dem VSEG, den Institutionen (Altersheime, 
Spitex, Pro Senectute etc.) beide Projekte 
so vorbereitet, dass diese den zuständigen 
kantonalen und vseg-Gremien präsentiert 
werden konnten. Die neue Altersstrategie 
für die Solothurnischen Einwohnergemein-
den zeigt ein ganz neues Versorgungsbild. 
Man will zukünftig ganzheitlich an die Sa-
che herangehen und eine gesamtheitliche 
Versorgungskette gestalten und anbieten. 
Der Kanton will mit seiner neuen Versor-
gungsplanung 2030 ein neues sechs-Regi-
onen-Modell umsetzen. Mit den heute vor-
liegenden OBSAN-Daten und mit den de-
mographischen Entwicklungszahlen könn-
ten Versorugngsstrategien für die neuen 
Regionen entwickelt werden. 

Das Projekt „Altersstrategie für Solo-

thurnische Einwohnergemeinden“ hat 

sich als wichtiges und zentrales Projekt 

entwickelt, da gerade im Bereich des Al-

ters die Systemkosten (Pflegefinanzie-

rung, EL Alter etc.) exponentiell anstei-

gen. Hier sind also Lösungen gefragt! 
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Departement für Bildung und  
Kultur 

Auch in diesem Departement konnte die 
Zusammenarbeit zwischen Volksschulamt 
und VSEG weiter vertieft werden. Der 
VSEG wie auch die Gemeinden sind klar 
daran interessiert, dass die Strukturkonsili-
dierung weitergeführt wird und die Struktu-
ren im Bildungsbereich auf Stufe Volks-
schule gefestigt werden können. Konsoli-
dierung heisst jedoch nicht Stillstand. Auch 
im Berichtsjahr haben sich der VSEG, das 
VSA und das DBK mit verschiedensten 
Themenbereichen beschäftigt.  

So wurde unter anderem die neue Volks-
schulverordnung erarbeitet und die Evalua-
tion der Speziellen Förderung weitergetrie-
ben. Bei der Evaluation der SF hat sich klar 
Handlungsbedarf gezeigt. Die aus den Um-
fragen evaluierten Ergebnisse und Reform-
bedürfnisse wurden im strategischen Lei-
tungsgremium (Ankli, Blum, Stricker, van 
der Floe) jeweils diskutiert und in einem 
strategisches Umsetzungspapier festgehal-
ten. Der strategische Leitungsausschuss 
hat sich während diesem Prozess von zwei 
unabhängigen Professorinnen von der Uni 
Zürich und Uni Bern beraten lassen. Fazit 
aus dieser Evaluation ist, dass die Spezielle 
Förderung (SF) in den Solothurnischen 
Schulen angekommen ist. Wichtig ist je-
doch nun, dass die SF weiterentwickelt 
bzw. angepasst werden muss. Es haben 
sich Strukturen und Bedürfnisse im SF-Be-
reich eingeschlichen, die nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht haben. Gerade 
im Bereich der Förderstufe A sowie auch in 
den Steuerungsmechanismen, der 

Information an die Eltern etc. müssen klare 
Veränderungen eingeleitet werden. 
 

 

Bau- und Justizdepartement 

Im Bereich des BJD standen in diesem Jahr 
relativ wenige aber für die Gemeinden nicht 
unbedeutende Geschäfte zur Behandlung 
an: 

Neues Energiekonzept 2022 

Das neue Energiekonzept 2022 löst das 
Energiekonzept 2014 ab. Grundsätzlich 
werden die Handlungsschwerpunkte des 
Energiekonzepts 2014 fortgeführt. Der 
Hauptfokus liegt auf der Dekarbonisierung 
des Gebäudebereichs und damit auf dem 
Ersatz fossiler Heizungen und damit ver-
bunden dem raschen Ausbau thermischer 
Netze. Hinzu kommt die Steigerung der Sa-
nierungsrate zur Erhöhung der Gebäudeef-
fizienz. Weitere Handlungsschwerpunkte 
des Energiekonzepts 2022 sind der Ausbau 
der lokalen Stromproduktion, insbesondere 
die verstärkte Nutzung der Solar- und 
Windenergie, und der Ausbau der Ladeinf-
rastruktur für Elektromobilität. Die Überar-
beitung ermöglichte zudem, neue Themen-
felder aufzunehmen, etwa die Sektorkopp-
lung (Power-to-X-Technologien) oder die 
Versorgungssicherheit. Die Ausrichtung des 
Energiekonzepts 2022 erfolgte in Abstim-
mung mit dem Massnahmenplan Klima-
schutz des Kantons Solothurn. So wird bei-
spielsweise der Einsatz von Kohlenstoffab-
scheidung und Speicherung (CCS Carbon 
Capture and Storage) und Negativemissi-
onstechnologien (NET) im Massnahmen-
plan Klimaschutz des Kantons Solothurn 
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thematisiert. Auch ist das Energiekonzept 
2022 auf die Instrumente des Bundes abge-
stimmt. 

Die VSEG-Vertretungen in der Arbeits-
gruppe haben aktiv daraufhin gewirkt, dass 
ein Energiekonzept 2022 für den Kanton 
Solothurn erarbeitet werden konnte, wel-
ches auch im Interesse der Bevölkerung 
und der Gemeinden realisiert werden kann. 

E-Bau – das digitale Baugesuchsverfah-

ren 

Auch der Kanton Solothurn wird nicht da-
rum herumkommen, die Digitalisierung im 
Bereich der Baubewilligungsprozesse um-
zusetzen. Aus diesen Gründen hat der Kan-
ton das Projekt E-Bau angestossen und 
den VSEG mit in die Projektorganisation 
miteinbezogen. Ziel dieses Projektes ist, 
dass die heute sehr papierlastigen und auf-
wändigen Baubewilligungsprozesse verein-
facht, harmonisiert und digital gestaltet wer-
den können. Im Berichtsjahr wurde nun zu-
sammen mit dem Kanton die Grundlage ge-
schaffen, dass ein E-Bau-System flächen-
deckend im Interesse der Gemeinden um-
gesetzt werden kann. Im Jahr 2023 werden 
im Kantonsrat die notwendigen Kredite ein-
geholt, damit die Projektarbeiten im Jahr 
2023 weitergeführt und das E-Bau-System 
auf den 1.1.2025 in Kraft gesetzt werden 
könnte. Dieser Digitalisierungsschritt wird 
die Gemeinden im Zuge der neuen Baube-
willigungsprozessgestaltung noch stark her-
ausfordern. Man ist jedoch überzeugt, dass 
dieses Projekt wichtig für die Gemeinden, 
die Bauherren und den Kanton ist. 

Volkswirtschaftsdepartement 

Die Zusammenarbeit mit dem Volkswirt-
schaftsdepartement und seinen verschiede-
nen Ämtern (AGEM, AWA, AMB) gestaltet 
sich sehr gut bzw. hat sich in den vergan-
genen Jahren mit den Vertrauensaufbauar-
beiten sehr gut gestaltet. 

Aufgaben- und Finanzierungsentflech-

tung AFE zwischen dem Kanton und den 

Gemeinden 

Wie bereits eingangs zu diesem Jahresbe-
richt erwähnt, handelt es sich bei diesem 
Projekt um ein Legislaturprojekt des Regie-
rungsrats. Die Aufgaben- und Finanzie-
rungsentflechtung wurde vom VSEG vor 
rund drei Jahren angestossen. Im Zuge von 
anderen Aufgabenüberprüfungen vor allem 
im Sozialbereich ist man beim VSEG zum 
Entschluss gelangt, dass die Aufgabenver-
mischung und die unklaren Zuständigkeiten 
zwischen Kanton und Gemeinden sehr 
viele Ressourcen beanspruchen und meis-
tens auch die Führungsverantwortungen 
nicht geklärt sind. Aus diesen Gründen wur-
den im Rahmen von verschiedenen Work-
shops mit Vertretern aus dem Kanton und 
Gemeindevertreter ohne Tabus eine Aufga-
benauflistung mit Aufgaben, welche für eine 
Aufgabenentflechtung prüfenswert sind, er-
arbeitet. So stehen unter anderem bei-
spielsweise das kommunale Leistungsfeld 
„Volksschule“, der Gesamtarbeitsvertrag, 
der Abklärungsdienst im KES-Bereich, der 
Steuereinzug etc. zur Prüfung an. Die Ar-
beiten unter der Federführung des AGEM 
wurden durch das Beratungsbüro Ecoplan 
begleitet. Der Regierungsrat hat nun 
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gestützt auf die erstellten Abschlussbe-
richte eine Projektliste erstellt. Daraus 
wurde ersichtlich, welche Projekte der Re-
gierungsrat in den Reformprozess aufneh-
men will.  

Der VSEG-Vorstand war mit der vorge-
hensweise nicht ganz einverstanden. Der 
VSEG will auf Augenhöhe den angestosse-
nen Reformprozess zur Aufgaben- und Fi-
nanzierungsentflechtung gleichberechtigt 
mitgestalten. Der Regierungsrat hat diese 
Forderung aufgenommen und in einem 
neuen Reform-Aufgaben-Katalog die 
VSEG-Forderungen aufgenommen. In den 
kommenden Jahren werden nun einge-
setzte Projektausschüsse die notwendigen 
Analysen vornehmen bzw. vorbereiten und 
zuhanden des Regierungsrates und des 
VSEG-Vorstandes allfällige Entflechtungs-
vorschläge unterbreiten. 

Neuorganisation des Zivilschutzwesens 

Die Zivilschutzorganisationen sind nach wie 
vor kommunale Organisationen, welche je-
doch sehr stark von den bundesrechtlichen 
und kantonalen Strukturen beeinflusst wer-
den. Wichtigste Erkenntnisse diesbezüglich 
sind, dass der Bestand der Zivilschutzange-
hörigen ständig sinkt und die Aufgabener-
füllung sehr stark hinterfragt bzw. in Frage 
gestellt werden muss. Diesbezüglich und 
natürlich auch im Rahmen des AFE-Projek-
tes wurden die ersten Gedanken für eine 
Kantonalisierung des Zivilschutzes – zu-
sammen mit den Gemeinde- und Regions-
vertretern – diskutiert. Tendenzen in den 
Diskussionen zeigen, dass aufgrund der 
schwierigen Ressourcenentwicklungen – 

mit grösster Wahrscheinlichkeit auch der 
Kanton Solothurn nicht darum herum-
kommt, den Zivilschutz mittelfristig zu kan-
tonalisieren. Der VSEG wird diesbezüglich 
jedoch darauf achten, dass die Sicherheits- 
und Dienstleistungsinteressen der Gemein-
den hier auch in Zukunft gewährleistet wer-
den können. Mehr folgt im Jahr 2023/2024. 

Finanzdepartement 

 

Steuer-Initiative „Jetz si mir draa“ 

Auf den Steuerertrag der Gemeinden hat 
die Initiative ebenfalls direkten Einfluss, da 
die Einwohner- und Kirchgemeinden ihre 
Steuern in Prozenten der einfachen Steu-
ern erheben. Mindererträge bei den einfa-
chen Steuern haben deshalb Auswirkungen 
auf die Steuererträge der Gemeinden. Un-
ter Anwendung der durchschnittlichen Steu-
erfüsse der Einwohnergemeinden ergäben 
sich für diese ab dem Jahr 2023 Steuerer-
tragsausfälle von rund 72 Mio. Franken 
jährlich (durchschnittlicher Steuerfuss 
118%) und bei den Kirchgemeinden von 12 
Mio. Franken jährlich (durchschnittlicher 
Steuerfuss 19%). Ab dem Jahr 2030 wür-
den die Steuerertragsausfälle aus heutiger 
Sicht für die Einwohnergemeinden jährlich 
149 Mio. Franken und für die Kirchgemein-
den 24 Mio. Franken betragen. Zusammen 
mit dem Kanton ergäben sich Steuerer-
tragsausfälle von rund 305 Mio. Franken 
jährlich (kantonaler Steuerfuss von 104% 
und Durchschnittssteuerfüsse der Gemein-
den). 
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Der VSEG-Vorstand lehnte diese Initiative 
ab, engagierte sich jedoch dafür, dass ein 
vernünftiger Gegenvorschlag ausgearbeitet 
wird. Der Regierungsrat hat daraufhin, ei-
nen entsprechenden Gegenvorschlag vor-
bereitet, welcher den Gemeinden anlässlich 
einer a.o. Generalversammlung präsentiert 
wurde. Der Regierungsrat war nicht gewillt, 
die Forderungen des VSEG für einen „ver-
nünftigen“ Gegenvorschlag aufzunehmen. 
Die einverlangte Gegenfinanzierung wurde 
so nicht akzeptiert. Die VSEG-Generalver-
sammlung hat sich mit einem relativ knap-
pen Entscheid für ein Doppel-NEIN ent-
schieden. Mit der Regierung konnte jedoch 
in „letzter Minute“ vor der Abstimmung noch 
ein Versprechen ausgehandelt werden, 
dass mit der möglichen Annahme des Ge-
genvorschlages ein Gegenfinanzierungspa-
ket ausgehandelt werden kann. Nachdem 
der Gegenvorschlag vom Volk hauchdünn 
angenommen wurde, liegt es nun an der 
Regierung, das Versprechen einzulösen 
und einen Gegenfinanzierungsvorschlag in 
die Verhandlungen einzubringen. 

 
Totalrevision der Katasterschätzung 

 
Die Revision der Katasterschätzung ist ein 
politisches Dauerthema und seit mehr als 
zwei Jahrzehnten überfällig. Die letzten bei-
den Versuche, die schon damals veralteten 
Katasterwerte im Kanton Solothurn zu revi-
dieren, scheiterten jeweils in den Volksab-
stimmungen von 1997 und 2002. Die heuti-
gen Katasterwerte beruhen somit noch im-
mer auf dem Stichtag 1. Januar 1970 und 
werden auf dieses Datum hin zurückge-
rechnet. Der Regierungsrat hält in seiner 
Botschaft fest, dass dies nicht nur unnötig 
kompliziert und kaum nachvollziehbar, 

sondern die Katasterwerte seien auch 
längst veraltet, viel zu tief und rechtsun-
gleich. Zudem seien sie verfassungswidrig. 
In den bestehenden Katasterwerten werden 
weder die regionalen Entwicklungen des 
Kantons Solothurn in den letzten 50 Jahren 
noch die Unterschiede innerhalb einer Ge-
meinde abgebildet. Eine massvolle Anpas-
sung der Katasterwerte wurde bereits im 
Massnahmenplan 2014 aufgenommen, die 
Totalrevision der Katasterschätzung ist seit-
her im Integrierten Aufgaben- und Finanz-
plan (IAFP) abgebildet. Am 2. September 
2020 hat der Kantonsrat zudem die Totalre-
vision der Katasterschätzung als Teil des 
Gegenvorschlages zur Volksinitiative «Jetzt 
si mir draa. Für eine Senkung der Steuern 
für mittlere und tiefe Einkommen» verlangt. 
In einer separaten Vorlage hat der Regie-
rungsrat bereits eine signifikante tarifliche 
Entlastung über 64 Mio. Franken (Kanton 
und Gemeinden) sowie eine Anpassung bei 
den Abzügen vorgeschlagen. 
 
Der VSEG-Vorstand hat sich mit der Vor-
lage verschiedene Male auseinanderge-
setzt und sich vom Regierungsrat informie-
ren lassen. Der VSEG-Vorstand hat im 
Rahmen der Vernehmlassung klar signali-
siert, dass die Vorlage im Bereich der Be-
rechnungstechnik (kein Wüest+Partner-Mo-
dell) sowie den Einnahmenzielsetzungen 
für Kanton und Gemeinden angepasst wer-
den muss, ansonsten eine Totalrevision 
kaum Chancen haben dürfte, genehmigt zu 
werden. Parallel dazu wurde ja nun die 
Zwillings-Initiative eingereicht, welche sich 
der grundsätzlichen Frage nach einem 
neuen Katasterschätzungsmodell annimmt 
bzw. ein Moratorium verlangt. Eine Volks-
abstimmung wird zeigen, welchen Weg 
diese Totalrevision gehen wird! 
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Gesamtarbeitsvertragskommis- 
sion (GAKVO) 

Die GAVKO wäre aus Sicht des VSEG 
nach wie vor eine der wichtigsten Kommis-
sionen im gesamten Tätigkeitsbereich. Dies 
vor allem deswegen, da in dieser Kommis-
sion grundlegende Geschäfte im Besol-
dungs- und Anstellungsbereich der Volks-
schullehrerschaft ausgehandelt werden.  

Das Berichtsjahr der GAVKO war jedoch 
ein weiteres Mal sehr „mager“ ausgestaltet. 
Die GAVKO tagte lediglich drei Mal. Die an-
deren Sitzungen und Geschäfte wurden 
praktisch allesamt zeitlich verschoben. 

Auch das vom VSEG seit längerer Zeit ein-
geforderte Geschäft „GAV-Zuständigkeit, 2. 
VSEG-Vertretung in der GAVKO etc.“ 
konnte noch nicht behandelt werden. Der 
Regierungsrat hat einen neuen Abklärungs- 
und Gutachtenprozess gestartet, nachdem 
festgestellt werden musste, dass der erste 
Bericht von Prof. B. nicht brauchbar war. 
Der VSEG ist nach wie vor sehr auf die Re-
sultate der Untersuchungsergebnisse ge-
spannt. Das Finanzdepartement ist gefor-
dert, hier die notwendigen Resultate zu lie-
fern. 

Tätigkeitsbericht VSEG 

1. Verband 

Im Geschäftsjahr 2022 führte der VSEG im 
März eine a.o. Generalversammlung und im 
Juni die 77. ordentliche Generalversamm-
lung durch. 

 

2. Vorstand 

Der Vorstand wurde im Berichtsjahr zu 10 
ordentlichen Sitzungen einberufen. 

An diesen 10 Sitzungen behandelte der 
Vorstand insgesamt 142 (2021 = 80) Trak-
tanden. Die Geschäftslast hat in diesem 
Jahr überproportional zugenommen. 

 

Es wurden folgende Vernehmlassungsein-
gaben erarbeitet: 

 Änderung des Publikationsgesetzes 
 Totalrevision der Katasterschätzung 
 Massnahmenplan Klimaschutz 
 Neue Volksschulverordnung 
 Abfallplanung 2022 
 Neue ÖV-Verordnung 
 etc. 

Die Auflistung dieser Geschäfts- und Ver-
nehmlassungsvorlagen zeigt eine enorme 
Themenvielfalt. Genau diese Vielseitigkeit 
macht die Arbeit im VSEG-Vorstand inte-
ressant aber auch sehr anspruchsvoll. 

3. Personelles 

Während dem Berichtsjahr sind zwei Vor-
standsmitglieder zurückgetreten: 

 Berger Stefan, Gemeindepräsident EG 
Aeschi 

 Markus Menth, Gemeindepräsident EG 
Unterramsern 

 

Gestützt auf diese Rücktritte haben die Be-
zirke Wasseramt und Bucheggberg fol-
gende neue Mitglieder nominiert bzw. ge-
wählt: 
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 Häberli Daniela, Gemeindepräsidentin 
Drei Höfe 
 

 Willi Martin, Gemeindepräsident 
Schnottwil 

 

Wir wünschen den beiden neuen Mitglie-
dern alles Gute und viele Erfolge im VSEG. 
Den beiden austretenden zum Teil langjäh-
rigen Mitgliedern Stefan Berger und Markus 
Menth danken wir bei dieser Gelegenheit 
für das grosse Engagement zu Gunsten 
des VSEG und der Solothurnischen Ein-
wohnergemeinden bestens. Wir wünschen 
den beiden Herren alles Gute, gute Ge-
sundheit und weiterhin viele Erfolg! 

 

4. Geschäftsstelle 

In der Berichtsperiode wurden durch die 
Geschäftsstelle 2‘342 Stunden (2021 = 
2‘043 h) abgerechnet, was leistungsmässig 
heute einem Pensum von über 130% ent-
spricht. Darin sind die Protokollierungsar-
beiten nicht enthalten. Diese wurden auch 
im Berichtsjahr wiederum durch Daniela Ur-
fer erledigt. Massgebend verantwortlich für 
diesen Leistungsanstieg waren die enorme 
Anzahl und Vielfalt der verschiedenen Pro-
jekte (Altersstrategie, kiBon, AFE, Sozialre-
formen etc. etc.) Diese zeitlich sehr aufwän-
digen Projekte führten dazu, dass die Pro-
jektsitzungen und der damit verbundene 
Aufwand in der Geschäftsführung nach wie 
vor sehr hoch sind. Mengenmässig sind je-
doch die Aufwendungen im Bereich der ad-
ministrativen Arbeiten sehr stark angestie-
gen. Mit der Führung der Inkassoarbeiten 
der verschiedensten Sozialbeiträge (Ge-
samtumsatz nun rund 7 Mio. Franken) 

musste die Mandatsleitung die Ressourcen 
auf der Sachbearbeiterebene im Jahr 2022 
weiter ausbauen. Die Buchhaltungsarbeiten 
für den VSEG haben sich in den vergange-
nen Jahren vervielfacht. Heute werden rund 
600 Stunden in der Administration (Buch-
haltung, Lohnwesen, Korrespondenz, 
Homepage-Betreuung, Aktenversände, 52-
Wochen-Betrieb etc.) investiert. 

Die wichtigsten Arbeiten der Geschäfts-
stelle veränderten sich gegenüber dem Vor-
jahr wiederum erheblich. Der Geschäftsfüh-
rer ist in über 30 VSEG-Institutionen (Kom-
missionen, Arbeitsgruppen etc.) tätig. Hier 
ein kleiner Auszug davon: 

 GAV-Kommission inkl. GAV-Arbeits-
gruppen 

 KESB-Begleitkommission 

 Finanz-/Lastenausgleichskommission 

 GERES-Berechtigungsausschuss 

 Paritätische Kommission Aufgabenre-
form 

 Paritätische Kommission Zivilschutz-
kosten 

 Verkehrskoordinationskommission 

 Sonderstab Energie u. Ukraine 

 IIZ/IIM-Strategieausschuss 

 Kommission Asyl-On 

 usw. 

Der Geschäftsführer hat während dem Be-
richtsjahr an 354 (2021 = 343) Sitzun-
gen/Besprechungen teilgenommen. 

Anfragen aus den Gemeinden betrafen wie-
derum u.a. folgende Bereiche: 
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 Gemeindeorganisationsfragen 

 Personalrechtliche Fragestellungen 

 Erstberatungen i.S. Sozialreformen 

 Neue Leistungsaufträge Spitexbereich 

 Anfragen Schulleiterpensen 

 Allgemeine Rechtsauskünfte 

 etc. 

5. Rechnung 2022 

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit ei-
nem Jahresdefizit von Fr. 181‘559.54 
(Budget Fr. 94‘600.00) ab. Die beiden 
Grossinvestitionen „Neue Altersstrategie“ 
sowie die „Einführung/Aufbau der kiBon-
Plattform“ beanspruchten mehr Leistungen 
als geplant waren. Im Weiteren übernahm 
der VSEG ein Teil der Kosten im IIZ/IIM-Be-
reich (Projekt Mentoring) und der Aufbau 
und der erstmalige Betrieb der Sozialpräsi-
dienkonferenz verursachte ebenfalls Mehr-
kosten.  

Das Verbandsvermögen beträgt per 
31.12.2022 Fr. 173‘887.40. 

 

6. Budget 2023 und Jahresbeitrag 2024 

Das Budget 2023 dürfte sich aufgrund der 
aktuellen hohen Geschäftslast (Sozialreform-
projekte, Aufgaben- und Finanzierungsent-
flechtung etc.) inetwa im Bereich der Vor-
jahre bewegen. Das Budget 2023 resultiert 
mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 
Fr. 1‘920.00 

Der aktuell gültige Jahresbeitrag pro Ein-
wohner/in von Fr. 1.20 soll so belassen 
werden. Mit diesem Jahresbeitrag kann ga-
rantiert und erwirkt werden, dass das 

Engagement der VSEG-Geschäftsstelle in 
diesem Umfang sichergestellt und die not-
wendige positive Wirkung für die Gemein-
den erzeugt werden kann. 

7. Ausblick 

Im Jahr 2023 wird sich der VSEG mit den 
laufenden Sozialreformprojekten, den Aus-
wirkungen aus der Energie- und Ukraine-
krise sowie den geplanten Projekten aus 
dem Bereich der Aufgaben- und Finanzie-
rungsentflechtung befassen müssen. 

Der VSEG und somit der Vorstand wie 
auch die Geschäftsführung werden gefor-
dert sein, die für die Gemeinden strategisch 
wichtigen Reformgeschäfte inhaltlich und 
zeitrichtig aktiv zu steuern. 
Der VSEG wird auch im kommenden Ge-
schäftsjahr bestrebt sein, seine wichtige 
Rolle im Kanton Solothurn spürbar auszu-
führen und die Interessen im Gesamtwohl 
aller Einwohnergemeinden im Kanton Solo-
thurn wahrzunehmen. 

Mit Sicherheit wird sich die politische Ausei-
nandersetzung auch in Zukunft weiter ak-
zentuieren. Damit der VSEG diese Heraus-
forderungen zu seinen Gunsten bzw. zu 
Gunsten der Gemeinden gestalten kann, 
bedarf es einer weiterhin engen Zusam-
menarbeit zwischen den Gemeinden, den 
Fachverbänden und den politischen Par-
teien. In diesem Sinne ist nochmals zu er-
wähnen, dass der VSEG und somit die Ge-
meinden nur mit einem gemeinsamen und 
geschlossenen Auftreten stark sind! 

Der VSEG dankt allen Personen und Insti-
tutionen, mit denen er im Berichtsjahr kon-
struktiv zusammenarbeiten durfte. Mit dem 
Verband des Gemeindepersonals des Kan-
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tons Solothurn (VGSo), dem Schulleiterver-
band (VSL SO), dem Bürgergemeinden und 
Waldeigentümer Verband Kanton Solothurn 
(BWSo), dem Kantonalen Spitexverband 
und der Gemeinschaft für die Solothurni-
schen Altersheime (GSA) und auch mit 
dem Regierungsrat und den Amtsstellen 
war die Teamarbeit gesamtheitlich gesehen 
sehr gut. Vielen Dank dafür! 

Obergerlafingen, 8. Juni 2023/BLUM 

 

Verband Solothurner  

Einwohnergemeinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


